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	title: Finanzgrenzen der Gremien und Rücklagen
	gerichtetan: StuRa
	datum: 03.12.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der StuRa beschließt folgende verbindliche Regelungen:

§1 Bestellung und Beschaffung

(1) Zustimmungspflicht ab 150 €
     Ab einem Betrag von 150 € ist vor jeder Bestellung zwingend die Zustimmung des Haushaltsbeauftragten
     einzuholen. Ohne diese Zustimmung darf keine Bestellung ausgelöst werden.

(2) Preisvergleiche ab 150 €
     Für jede Beschaffung ab 150 € sind mindestens drei Preisvergleiche durchzuführen.
     Informelle Vergleiche sind ausreichend (z. B. Screenshots, Weblinks, einfache Angebotsanfragen).
     Diese sind im Kostenrückerstattungsantrag oder Beschaffungsvorgang zu dokumentieren.

(3) Verbindliche Angebote ab 1.000 €
     Ab einem Betrag von 1.000 € müssen drei verbindliche schriftliche Angebote von unterschiedlichen Anbietern 
     eingeholt werden.
     Ausnahmen sind möglich, müssen jedoch vorab durch den VSt-Finanzer genehmigt und begründet werden.

(4) Investitionen ab 5.000 €
     Beschaffungen oder Maßnahmen ab 5.000 € gelten als Investitionen und erfordern:
     eine schriftliche Begründung in Form eines Finanzantrags, sowie die Freigabe durch den StuRa (Beschluss).

§2 Rücklagen und finanzielle Stabilität

(1) Rücklagenhöhe
      Es wird empfohlen, Rücklagen in Höhe von mindestens einem vollständigen Semesterbeitrag vorzuhalten.
      Richtwert: ca. 140.000 € (basierend auf 30 € pro Studierenden im Wintersemester).

(2) Zweck der Rücklage
     Die Rücklage dient der finanziellen Stabilität der Verfassten Studierendenschaft, insbesondere zur Abfederung 
     unvorhergesehener Ausgaben, Einnahmerückgänge oder außerplanmäßiger Investitionen.
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